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Kollektivverträge

Berechnung der Sonderzahlungen im Reinigungsgewerbe
§ 9, § 10 KV-Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger - Bei der Berechnung des Urlaubszuschusses und der Weihnachtsremuneration gemäß dem Kollektivvertrag für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger sind Zuschläge für Sonntagsarbeit nicht zu berücksichtigen.

OGH 28. 11. 2007, 9 ObA 132/06m

Maßgebliche KV-Bestimmung
Gegenstand des vorliegenden Feststellungsverfahrens gemäß § 54 Abs 2 ASGG zwischen ÖGB und WKÖ ist die Frage, ob Zuschläge für Sonntagsarbeit bei der Berechnung des Urlaubszuschusses und der Weihnachtsremuneration gemäß dem KV-Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger zu berücksichtigen sind.

§ 9 Abs 1 und Abs 2 KV-Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger haben folgenden Wortlaut:

"(1) Alle Arbeitnehmer erhalten einmal in jedem Kalenderjahr einen Urlaubszuschuss.
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(2) Die Höhe des Urlaubszuschusses beträgt bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit 4,33 Wochenlöhne (ein Monatslohn). Arbeitnehmer, deren Arbeitszeit weniger als die kollektivvertragliche wöchentliche Normalarbeitszeit ausmacht (Teilzeitbeschäftigte), oder Arbeitnehmer, die Pauschal- oder Akkordleistungen erbringen, haben Anspruch auf den Durchschnitt des Wochenlohns der letzten 13 Wochen für die Berechnung des Urlaubszuschusses. Der Wochenlohn ist unter Zugrundelegung der wöchentlichen Normalarbeitszeit und des Stundenlohns des betreffenden Arbeitnehmers unter Ausschluss allfälliger Prämien, Gefahren- oder Schmutzzulagen und der Überstundenentlohnung zu berechnen."

Abs 1 und Abs 2 des § 10 KV-Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger regeln in völlig gleichlautender Weise die Weihnachtsremuneration.

Berechnung auf Grundlage des Stundenlohns
Sowohl der Wortlaut der auszulegenden Bestimmungen als auch der Gesamtzusammenhang der Regelungen machen deutlich, dass die Sonderzahlungen nach den Vorstellungen der KV-Parteien auf der Grundlage des im KV geregelten Stundenlohns berechnet werden sollen, ohne dass es dabei darauf ankommt, unter welchen Umständen, wie lange bzw an welchen Tagen der anspruchsberechtigte Arbeitnehmer eingesetzt wurde und welche Zulagen, Zuschläge oder Überstundenentgelte er neben dem Stundenlohn dafür bezogen hat.

Die KV-Parteien stellen mit der von ihnen normierten Formel zur Berechnung des Wochenlohns auf den in der Lohnordnung des KV exakt normierten Stundenlohn ab. Dies wird durch den Hinweis auf den Ausschluss allfälliger Prämien, Gefahren- oder Schmutzzulagen und der Überstundenentlohnung zusätzlich unterstrichen, wobei die Formulierung der Ausschlussbestimmung offenkundig im Sinne des Ausschlusses sämtlicher Sonder- bzw Nebenentgelte zu verstehen ist. Der gegenteilige Standpunkt des Antragstellers wäre mit dem Wortlaut der auszulegenden Bestimmungen nicht vereinbar.

Komplexere Berechnungsformel erforderlich
Wie die WKÖ zutreffend aufzeigt, wäre die Einbeziehung der Zuschläge mit der im KV normierten Berechnungsformel (wöchentliche Normalarbeitszeit x Stundenlohn) nicht zu bewältigen. Sie würde weit komplexere Bemessungsregeln (Unterscheidung unterschiedlicher Stundenlöhne; Bemessungszeitraum) erfordern.

Hätten die KV-Parteien die Zuschläge für Sonntagsarbeit in die Berechnung einbeziehen wollen, hätten sie diese Bemessungsfragen einer Regelung zugeführt, wie sie ja auch die besondere Situation der Teilzeitbeschäftigten und der Arbeitnehmer, die Pauschal- oder Akkordleistungen erbringen, durch eine eigene Bemessungsregel berücksichtigt haben (vgl den zweiten Satz des Abs 2 in § 9 und § 10 KV-Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger).

Diese zuletzt genannte Sonderregelung bzw das Fehlen vergleichbarer Berechnungsnormen für die Einbeziehung von Zuschlägen für Sonntagsarbeit spricht daher ebenfalls für den Standpunkt der Antragsgegnerin, dass lediglich der bloße Stundenlohn in die Berechnung der Sonderzahlungen einzubeziehen ist. Dieser Rechtsauffassung schließt sich der OGH an.
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